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  Jordanien, Litauen, Malaysia, Neuseeland, Vereinigtes Königreich Großbrita nnien und Nordirland und Vereinigte Staaten von Amerika: Resolutionsentwurf    Der Sicherheitsrat,  in Bekräftigung der Charta der Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermor-des (Konvention),  daran erinnernd, dass die Staaten die Hauptverantwortung dafür tragen, Zivilperso-nen zu schützen, und dass sie die Menschenrechte aller in ihrem Hoheitsgebiet befindli-chen und ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen achten und gewährleisten müssen, wie es die einschlägigen Regeln des Völkerrechts vorsehen, und ferner in Bekräftigung der Hauptverantwortung jedes einzelnen Staates, seine Bevölkerung vor Völkermord, Kriegs-verbrechen, ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu schützen,  unter Hinweis auf die Hauptverantwortung des Sicherheitsrats für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und mit dem Ausdruck seiner Entschlos-senheit, Völkermord zu verhüten,  unter Hinweis auf alle Urteile des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemali-ge Jugoslawien (IStGHJ), der mit Resolution 808 (1993) und späteren Resolutionen einge-richtet wurde, um die Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu verfol-gen, und ferner unter Hinweis auf das Urteil der Berufungskammer des IStGHJ vom 19. April 2004 (Der Ankläger gegen Krstić), dem zufolge 1995 in Srebrenica Völkermord begangen wurde, und auf das Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) vom 26. Feb-ruar 2007, in dem dieser zu dem Schluss kam, dass die in Srebrenica begangenen Hand-lungen Völkermordhandlungen waren,  feststellend, dass sich der Völkermord in Srebrenica, bei dem mehr als 8.000 
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 in der Erkenntnis, dass der Konflikt in Bosnien und Herzegowina, einschließlich in 
Srebrenica und den umliegenden Gebieten, auf allen Seiten unschuldige Opfer forderte, 

 unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die den Sonderberatern des Generalsekre-
tärs für die Verhütung von Völkermord und für die Schutzverantwortung (Sonderberater), 
zu deren Aufgaben es unter anderem gehört, als Frühwarnmechanismus für die Prävention 
von Situationen zu wirken, die zu Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
Kriegsverbrechen und ethnischer Säuberung führen könnten, und dem Hohen Kommissar 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte bei der Verhütung von Völkermord zukommt, 
und in Anerkennung des Beitrags, den regelmäßige Unterrichtungen über Menschenrechts-
verletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht sowie über Hetzreden dazu 
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 3. stimmt darin überein, dass die Anerkennung der tragischen Ereignisse in 
Srebrenica als Völkermord eine Voraussetzung für die Aussöhnung ist, fordert die politi-
schen Führer aller Seiten auf, die Tatsache erwiesener, von den Gerichtshöfen festgestell-
ter Verbrechen anzuerkennen und zu akzeptieren, verurteilt in diesem Zusammenhang jede 
Leugnung dieses Völkermords, da sie die Bemühungen um Aussöhnung behindert, und 
stellt außerdem fest, dass eine anhaltende Leugnung großes seelisches Leid für die Opfer 
verursacht; 

 4. bekundet sein Mitgefühl und seine Solidarität mit den Opfern auf allen Seiten 
des Konflikts in Bosnien und Herzegowina, einschließlich derjenigen in Srebrenica, und 
mit ihren Familien und fordert die verantwortlichen Behörden in Bosnien und Herzegowi-
na auf, den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und für die Überlebenden, ein-
schließlich der Überlebenden sexueller Gewalt, langfristige Unterstützung bereitzustellen; 

 5. bekräftigt erneut seine Unterstützung für das in Dayton ausgehandelte und am 
14. Dezember 1995 in Paris unterzeichnete Friedensübereinkommen sowie für das am 
10. November 1995 in Dayton unterzeichnete Abkommen über die Schaffung der Födera-
tion Bosnien und Herzegowina (S/1995/1021, Anlage) und fordert die Parteien auf, ihre 
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